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(54) Vorrichtung zum Aufschneiden eines Lebensmittelprodukts

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, insbe-
sondere einen Hochleistungsslicer, zum Aufschneiden
eines Lebensmittelprodukts gemäß einem ausgewähl-
ten Schneidprogramm mit einer Prozesssteuerung und
mehreren in Abhängigkeit von dem ausgewählten
Schneidprogramm in oder an der Vorrichtung montier-
baren Bauteilen, wobei die Bauteile jeweils eine das Bau-
teil eindeutig identifizierende Codierung aufweisen und

ein Detektionsmittel zum Detektieren der Codierung ei-
nes in oder an der Vorrichtung montierten Bauteils vor-
gesehen ist, welches mit der Prozesssteuerung verbun-
den ist, mittels der aus der detektierten Codierung ermit-
telbar ist, ob das Bauteil in Übereinstimmung mit dem
ausgewählten Schneidprogramm montiert wurde.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, insbe-
sondere einen Hochleistungsslicer, zum Aufschneiden
eines Lebensmittelprodukts gemäß einem ausgewähl-
ten Schneidprogramm mit einer Prozesssteuerung und
mehreren in Abhängigkeit von dem ausgewählten
Schneidprogramm in oder an der Vorrichtung montier-
baren Bauteilen.
[0002] Derartige Vorrichtungen sind grundsätzlich be-
kannt. Um höhere Schneidleistungen und bessere
Scheidresultate zu erzielen, werden diese Vorrichtungen
immer komplexer und somit auch schwieriger einzustel-
len und zu bedienen. Der Komplexität der Vorrichtungen
steht das Bedienpersonal gegenüber, welches den An-
forderungen der Vorrichtungen immer weniger gewach-
sen ist.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung zum Aufschneiden eines Lebensmittelpro-
dukts zu schaffen, welche leichter zu bedienen ist und
eine Fehlbedienung möglichst weitgehend ausschließt.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe ist eine Vorrichtung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgesehen.
[0005] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet
sich insbesondere dadurch aus, dass die in Abhängigkeit
von dem ausgewählten Schneidprogramm in oder an der
Vorrichtung montierbaren Bauteile jeweils eine das Bau-
teil eindeutig identifizierende Codierung aufweisen und
dass ein Detektionsmittel zum Detektieren der Codie-
rung eines montierten Bauteils vorgesehen ist, welches
mit der Prozesssteuerung verbunden ist, mittels der aus
der detektierten Codierung ermittelbar ist, ob das Bauteil
in Übereinstimmung mit dem ausgewählten Schneidpro-
gramm montiert wurde.
[0006] Für das Aufschneiden verschiedener Lebens-
mittelprodukte sind typischerweise unterschiedliche Ma-
schinenausrüstungen erforderlich, die der Bediener der
Schneidmaschine je nach Anwendungsfall zu montieren
hat. So können beispielsweise unterschiedliche
Schneidmesser, Schneidkanten, Produkthalter, Pro-
duktniederhalter und/oder andere Produkt führende oder
Produkt berührende Bauteile zu montieren sein. Dies
stellt insbesondere bei einer größeren Anzahl von aus-
wechselbaren Bauteilen eine potentielle Fehlerquelle
dar, da nicht immer sichergestellt ist, dass die für den
jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Ausrüstungs-
gegenstände bzw. Bauteile in oder an der Schneidma-
schine montiert sind.
[0007] Der Erfindung liegt deshalb der allgemeine Ge-
danke zugrunde, die einzelnen Bauteile jeweils durch ei-
ne individuelle Codierung zu kennzeichnen und eine au-
tomatische Erkennung der jeweiligen Bauteilcodierung
durch die Schneidmaschine vorzusehen, damit der Be-
diener der Schneidmaschine gewarnt werden kann, falls
er ein Bauteil montiert oder montiert hat, welches nicht
zur Ausführung des ausgewählten Schneidprogramms
vorgesehen ist.
[0008] Mittels der Codierung, die eine binäre Codie-

rung sein kann und/oder einen Strich-, Farb- oder Zah-
lencode umfassen kann, kann beispielsweise die Bau-
teilnummer des jeweiligen Bauteils an die Prozesssteue-
rung übergeben werden. Die auf diese Weise ermittelten
Bauteilnummern werden mit den in Verbindung mit dem
ausgewählten Schneidprogramm abgespeicherten er-
forderlichen Bauteilnummern verglichen. Bei einer Ab-
weichung einer tatsächlich ermittelten Bauteilnummer
von einer durch das Schneidprogramm erwarteten Bau-
teilnummer kann eine optische und/oder akustische Feh-
lermeldung ausgegeben werden, damit der Maschinen-
bediener reagieren und den Fehler beheben, d.h. das
korrekte Bauteil montieren kann.
[0009] Vorteilhafterweise ist die Codierung an einer
Außenseite eines Bauteils angebracht und/oder in einem
mit dem Bauteil verbundenen RFID-Chip gespeichert.
[0010] Das Detektionsmittel kann ein zentral an der
Vorrichtung angeordnetes Lesegerät oder mehrere, ins-
besondere an den jeweiligen Einbauorten der Bauteile
angeordnete, Lesegeräte umfassen.
[0011] Zusätzlich zu dem Detektionsmittel kann ein mit
der Prozessteuerung verbundenes Stellungs- bzw. Ein-
stellungserfassungsmittel vorgesehen sein, durch wel-
ches die Stellung und/oder Einstellung mindestens eines
einstellbaren Bauteils, bei welchem es sich um eines der
montierbaren Bauteile oder um ein anderes Bauteil han-
deln kann, erfassbar ist. Auf diese Weise kann überprüft
werden, ob sich das Bauteil in einer durch das ausge-
wählte Schneidprogramm vorgegebenen Stellung und/
oder Einstellung befindet. Ist dies nicht der Fall, so kann
eine Fehlermeldung an den Bediener der Schneidma-
schine ausgegeben werden, damit dieser die Stellung
und/oder Einstellung des Bauteils entsprechend korrigie-
ren kann. Alternativ oder zusätzlich kann die Schneid-
maschine so ausgebildet sein, dass eine durch das aus-
gewählte Schneidprogramm vorgegebene korrekte Ein-
stellung des Bauteils unter Berücksichtigung der durch
das Stellungs- bzw. Einstellungserfassungsmittel erfas-
sten tatsächlichen Einstellung automatisch vorgenom-
men wird. In beiden Fällen trägt das Stellungs- bzw. Ein-
stellungserfassungsmittel zu einer weiteren Vereinfa-
chung der Bedienung und zu einer weiteren Vermeidung
von Fehlbedienungen der Schneidmaschine bei.
[0012] Eine noch einfachere Bedienung der Schneid-
maschine bzw. noch bessere Vermeidung einer Fehlbe-
dienung lässt sich dadurch erreichen, dass zusätzlich die
Beschaffenheit des aufzuschneidenden Lebensmittel-
produkts automatisch berücksichtigt wird.
[0013] Zu diesem Zweck kann eine mit der Prozess-
steuerung verbundene Produktvermessungseinrichtung
zur Ermittlung schneidprozessrelevanter Eigenschaften
des aufzuschneidenden Lebensmittelprodukts vorgese-
hen sein. Dies ermöglicht es der Prozesssteuerung,
durch das Schneidprogramm vorgegebene Schneidpa-
rameter, insbesondere Stellungen und/oder Einstellun-
gen der in oder an der Vorrichtung montierbaren Bautei-
le, in Abhängigkeit von den ermittelten Produkteigen-
schaften automatisch zu modifizieren, um den Schneid-
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prozess zu optimieren.
[0014] Beispielsweise können Lebensmittelprodukte,
die der Maschine zugeführt werden, hinsichtlich ihrer äu-
ßeren Dimensionen vermessen werden, um die Schneid-
maschine automatisch in Abhängigkeit von den ermittel-
ten Produktdimensionen optimal einzustellen. Die Ver-
messung des Lebensmittelsprodukts kann beispielswei-
se mittels eines Scanners, einer Lichtschranke, eines Ka-
merasystems und/oder einer Waage erfolgen. Je nach
Messergebnis kann unter Umständen die Schneidposi-
tion nachzuregeln sein, um ein optimales Schneid- und
Ablageergebnis zu erzielen.
[0015] Vor oder während des Schneidprozesses kann
außerdem z.B. die Produkttemperatur ermittelt werden,
beispielsweise mittels eines Infrarotthermometers oder
mittels eines in einem Produkthalter angeordneten Ther-
mometers. Dies ermöglicht es, die Schneidmaschine
auch in Abhängigkeit von der ermittelten Produkttempe-
ratur automatisch so einzustellen, dass ein optimales
Schneid- und Ablageergebnis gewährleistet ist.
[0016] Alternativ oder zusätzlich zu der Produktver-
messungseinrichtung kann ferner eine mit der Prozess-
steuerung verbundene Prozessresultat-Überwachungs-
einrichtung zum Überwachen des Schneidprozessresul-
tats vorgesehen sein. Die aufgeschnittenen Produkt-
scheiben können beispielsweise durch ein Kamerasy-
stem erfasst werden. Durch eine geeignete Auswertung
der aufgenommenen Bilder lassen sich Fehlstellen er-
kennen. Wenn beispielsweise die Ablage wellig ist oder
Produktscheiben immer wieder umklappen, sind dies
Fehler, die entweder durch geänderte Maschineneinstel-
lungen kompensiert oder durch entsprechende Fehler-
meldungen zur Anzeige gebracht werden können, da un-
ter Umständen eine zu hohe Produkttemperatur zu nicht
mehr korrigierbaren Fehlern führt.
[0017] Die erfindungsgemäße Vorrichtung nach An-
spruch 1 kann entweder nur mit einem Stellungs- bzw.
Einstellungserfassungsmittel, nur mit einer Produktver-
messungseinrichtung oder nur mit einer Prozessresultat-
Überwachungseinrichtung oder mit Kombinationen da-
von ausgerüstet sein.
[0018] Darüber hinaus sind Vorrichtungen zum Auf-
schneiden eines Lebensprodukts denkbar, die ein Stel-
lungs- bzw. Einstellungserfassungsmittel, eine Produkt-
vermessungseinrichtung und/oder eine Prozessresultat-
Überwachungseinrichtung, aber kein Detektionsmittel
zum Detektieren einer Codierung eines in oder an der
Vorrichtung montierten Bauteils umfassen. Dementspre-
chend sind auch die Vorrichtungen gemäß den Ansprü-
chen 10, 11 und 14 Gegenstände der Erfindung.
[0019] Die Erfindung betrifft ferner Verfahren zum Auf-
schneiden eines Lebensmittelprodukts (Ansprüche 16
bis 19), die sich insbesondere mit Hilfe der voranstehend
diskutierten Vorrichtungen und unter Erreichung ent-
sprechender Vorteile durchführen lassen.
[0020] Nachfolgend wird die Erfindung rein beispiel-
haft anhand einer vorteilhaften Ausführungsform unter
Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung beschrieben.

[0021] Die einzige Figur zeigt eine schematische Dar-
stellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Auf-
schneiden eines Lebensmittelprodukts.
[0022] Bei der in der Figur dargestellten Vorrichtung
handelt es sich z.B. um einen Hochleistungsslicer 10 zum
Aufschneiden eines Lebensmittelprodukts 12, wie z.B.
Wurst, Käse oder dergleichen.
[0023] Die Schneidmaschine 10 umfasst in an sich be-
kannter Weise eine Vielzahl von Produkt führenden oder
Produkt berührenden auswechselbaren und/oder ein-
stellbaren Maschinenbauteilen, von denen das Schneid-
messer 14, die Schneidkante 16, der Produkthalter 18
und der Produktniederhalter 20 beispielhaft genannt sei-
en.
[0024] Die Schneidmaschine 10 weist ferner eine Pro-
zesssteuerung 22 auf, in der mindestens ein Schneid-
programm abgelegt ist, gemäß dem das Lebensmittel-
produkt 12 aufzuschneiden ist. Typischerweise sind in
der Prozesssteuerung 22 mehrere Schneidprogramme
enthalten, unter denen ein Bediener der Schneidmaschi-
ne 10 je nach Art des aufzuschneidenden Lebensmittel-
produkts 12 und/oder des angestrebten Aufschneidere-
sultats auswählen kann.
[0025] Die Schneidprogramme enthalten jeweils eine
Information über die für den gewünschten Schneidpro-
zess zu verwendende Maschinenausrüstung 24, d.h. die
für den gewünschten Schneidprozess zu montierenden
Maschinenbauteile 14-20, sowie eine Information über
die Soll-Stellungen und/oder Soll-Einstellungen dieser
Maschinenbauteile 14-20.
[0026] Wie in der Figur dargestellt ist, kann die Ma-
schinenausrüstung 24 von Schneidprogramm zu
Schneidprogramm variieren. Beispielsweise kann zum
Aufschneiden eines ersten Lebensmittelprodukts 12 eine
erste Maschinenausrüstung 24 mit einem ersten
Schneidmesser 14, einer ersten Schneidkante 16, einem
ersten Produkthalter 18, einem ersten Produktniederhal-
ter 20 und entsprechenden ersten Soll-Stellungen bzw.
Soll-Einstellungen vorgesehen sein, während das Auf-
schneiden eines zweiten Lebensmittelprodukts 12’ eine
zweite Maschinenausrüstung 24’ mit einem zweiten
Schneidmesser, einer zweiten Schneidkante 16’, einem
zweiten Produkthalter 18’, einem zweiten Produktnieder-
halter 20’ und entsprechenden zweiten Soll-Stellungen
bzw. Soll-Einstellungen erfordern kann. Entsprechend
kann ein drittes Schneidprogramm zum Aufschneiden ei-
nes dritten Lebensmittelprodukts 12" eine dritte Maschi-
nenausrüstung 24" mit einem dritten Schneidmesser 14",
einer dritten Schneidkante 16", einem dritten Produkthal-
ter 18", einem dritten Produktniederhalter 20" und ent-
sprechenden dritten Soll-Stellungen bzw. Soll-Einstel-
lungen vorsehen.
[0027] Im Betrieb wählt der Bediener der Schneidma-
schine in Abhängigkeit von dem aufzuschneidenden Le-
bensmittelprodukt 12 und/oder in Abhängigkeit von dem
gewünschten Schneidresultat ein geeignetes Schneid-
programm aus. Entsprechend den Vorgaben des ausge-
wählten Schneidprogramms konfiguriert der Bediener
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die Schneidmaschine 10, indem er die erforderlichen Ma-
schinenbauteile 14-20 montiert bzw. einstellt.
[0028] Die auswechselbaren und durch den Bediener
gemäß dem Schneidprogramm zu montierenden Ma-
schinenbauteile 14-20 sind jeweils mit einer individuellen
Codierung versehen, welche eine eindeutige Identifizie-
rung der Maschinenbauteile ermöglicht. Im vorliegenden
Ausführungsbeispiel werden die Codierungen durch
RFID-Chips bereitgestellt, welche an den Maschinen-
bauteilen 14-20 angebracht oder in diese eingebettet
sind. Alternativ oder zusätzlich können die Codierungen
auch durch Farbcodes, Strichcodes oder andere Arten
von binären Codierungen gebildet sein.
[0029] Die Schneidmaschine 10 verfügt über ein mit
der Prozesssteuerung 22 gekoppeltes Detektionsmittel
26, durch welches die Codierungen der montierten Ma-
schinenbauteile 14-20 ermittelbar sind. Das Detektions-
mittel 26 kann zu diesem Zweck ein zentral an der
Schneidmaschine angeordnetes Lesegerät oder mehre-
re, jeweils am Einbauort der Maschinenbauteile 14-20
angeordnete Lesegeräte umfassen.
[0030] Um zu ermitteln, ob der Bediener die richtigen,
d.h. die von dem ausgewählten Schneidprogramm vor-
gegebenen, Maschinenbauteile 14-20 montiert hat, wer-
den die durch das Detektionsmittel 26 erfassten Codie-
rungen mit den in Verbindung mit dem Schneidprogramm
hinterlegten Codierungen abgeglichen. Ermittelt die Pro-
zesssteuerung 22 eine Abweichung zwischen den durch
das Detektionsmittel 26 erfassten Codierungen und den
zu dem ausgewählten Schneidprogramm gehörigen Co-
dierungen, so gibt die Prozesssteuerung 22 über ein aku-
stisches und/oder optisches Ausgabemittel 28 eine ent-
sprechende Warnung an den Bediener aus, damit dieser
ein irrtümlich montiertes Maschinenbauteil durch ein kor-
rektes Maschinenbauteil ersetzen kann. Auf diese Weise
können Fehlbedienungen der Schneidmaschine 10 ver-
mieden werden.
[0031] Zusätzlich zu dem Detektionsmittel 26 kann die
Schneidmaschine 10 ein mit der Prozesssteuerung 22
verbundenes Stellungs- bzw. Einstellungserfassungs-
mittel 30 aufweisen, mit dessen Hilfe ermittelbar ist, ob
ein einstellbares Maschinenbauteil entsprechend den
Vorgaben des ausgewählten Schneidprogramms korrekt
eingestellt wurde. Bei dem einstellbaren Maschinenbau-
teil kann es sich um eines der zu montierenden Maschi-
nenbauteile 14-20 oder um ein anderes, nicht auszu-
wechselndes Maschinenbauteil handeln.
[0032] Ergibt ein Vergleich der durch das Stellungs-
bzw. Einstellungserfassungsmittel 30 ermittelten Einstel-
lung eines Maschinenbauteils mit der durch das ausge-
wählte Schneidprogramm vorgegebenen Einstellung ei-
ne Abweichung von Ist- und Soll-Wert, so gibt die Pro-
zesssteuerung 22 auch hier ein entsprechendes opti-
sches und/oder akustisches Warnsignal über das Aus-
gabemittel 28 an den Bediener aus, damit dieser die Ein-
stellung des betreffenden Maschinenbauteils auf den
durch das Schneidprogramm vorgegebenen Wert korri-
gieren kann. Somit trägt auch das Stellungs- bzw. Ein-

stellungserfassungsmittel 30 zu einer Vermeidung von
Fehlbedienungen der Schneidmaschine 10 bei.
[0033] Wie der Figur zu entnehmen ist, umfasst die
Schneidmaschine 10 eine der eigentlichen Schneidein-
heit 32 vorgelagerte Produktvermessungseinrichtung
34, welche von dem aufzuschneidenden Lebensmittel-
produkt 12 auf seinem Weg zur Schneideinheit 32 durch-
laufen wird. Die Produktvermessungseinrichtung 34
dient zur Ermittlung schneidprozessrelevanter Produkt-
eigenschaften des Lebensmittelprodukts 12 und kann
beispielsweise einen Scanner, z.B. Laserscanner, und/
oder eine Lichtschranke aufweisen, um den Querschnitt
und/oder die Länge des Lebensmittelprodukts 12 zu er-
mitteln. Des Weiteren kann ein Thermometer, beispiels-
weise ein Infrarotthermometer, zur Ermittlung der Tem-
peratur des Lebensmittelprodukts 12 vorgesehen sein.
[0034] Die durch die Prozessvermessungseinrichtung
34 ermittelten Daten werden an die Prozesssteuerung
22 übermittelt, in welcher überprüft wird, ob die ermittel-
ten tatsächlichen Produkteigenschaften signifikant von
gemäß dem ausgewählten Schneidprogramm erwarte-
ten Produkteigenschaften abweichen.
[0035] Ist dies der Fall, so können durch das Schneid-
programm vorgegebene Schneidparameter zur Beibe-
haltung eines gewünschten Schneidresultats unter Um-
ständen entsprechend angepasst oder modifiziert wer-
den. Sind die Abweichungen der Produkteigenschaften
des aufzuschneidenden Lebensmittelprodukts 12 von
den durch das Schneidprogramm erwarteten Produktei-
genschaften jedoch so gravierend, dass das Schneid-
programm nicht durch eine Anpassung der Schneidpa-
rameter darauf reagieren kann, so veranlasst die Pro-
zesssteuerung 22 einen Abbruch des Verarbeitungspro-
zesses.
[0036] Wie der Figur ferner zu entnehmen ist, ist der
Schneideinheit 32 eine mit der Prozesssteuerung 22 ver-
bundene Prozessresultat-Überwachungseinrichtung 36
nachgelagert, die der Überwachung des Ergebnisses
des Aufschneidprozesses dient. Bei der Überwachungs-
einrichtung 36 kann es sich um ein Kamerasystem han-
deln, wobei entweder in der Überwachungseinrichtung
36 selbst oder in der mit dieser verbundenen Prozess-
steuerung 22 eine Auswertung der durch das Kamera-
system aufgenommenen Bilder erfolgt, welche dazu
dient, Fehler zu erkennen.
[0037] Wenn beispielsweise die Ablage der abge-
trennten Produktscheiben wellig ist oder umgelegte Pro-
duktscheiben immer wieder aufklappen, sind dies Fehler,
die unter Umständen durch eine Änderung entsprechen-
der Schneidparameter bzw. Maschineneinstellungen
durch die Prozesssteuerung 22 behoben werden kön-
nen. Andernfalls können die Fehler durch eine entspre-
chende Fehlermeldung über das Ausgabemittel 28 zur
Anzeige gebracht werden und/oder zu einem Abbruch
des Verarbeitungsprozesses führen, beispielsweise
wenn eine zu hohe Produkttemperatur zu nicht mehr kor-
rigierbaren Fehlern führt.
[0038] Im Ergebnis tragen also sowohl die durch das
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Detektionsmittel 26 erfassbaren Codierungen auswech-
selbarer Maschinenbauteile 14-20, als auch das Stel-
lungs- bzw. Einstellungserfassungsmittel 30, die Pro-
duktvermessungseinrichtung 34 und die Prozessresul-
tat-Überwachungseinrichtung 36 dazu bei, dass Fehlbe-
dienungen der Schneidmaschine 10 weitgehend ausge-
schlossen sind und die Schneidmaschine 10 auf produkt-
bezogene Fehler und Störungen möglichst selbständig
reagieren kann.

Bezugszeichenliste

[0039]

10 Schneidmaschine

12 Lebensmittelprodukt

14 Schneidmesser

16 Schneidkante

18 Produkthalter

20 Produktniederhalter

22 Prozesssteuerung

24 Maschinenausrüstung

26 Detektionsmittel

28 Ausgabemittel

30 Stellungs- bzw. Einstellungserfassungsmittel

32 Schneideinheit

34 Produktvermessungseinrichtung

36 Prozessresultat-Überwachungseinrichtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10), insbesondere Hochleistungsslicer,
zum Aufschneiden eines Lebensmittelprodukts (12)
gemäß einem ausgewählten Schneidprogramm mit
einer Prozesssteuerung (22) und mehreren in Ab-
hängigkeit von dem ausgewählten Schneidpro-
gramm in oder an der Vorrichtung (10) montierbaren
Bauteilen (14-20),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bauteile (14-20) jeweils eine das Bauteil eindeu-
tig identifizierende Codierung aufweisen und dass
ein Detektionsmittel (26) zum Detektieren der Co-
dierung eines in oder an der Vorrichtung (10) mon-
tierten Bauteils (14-20) vorgesehen ist, welches mit

der Prozesssteuerung (22) verbunden ist, mittels der
aus der detektierten Codierung ermittelbar ist, ob
das Bauteil (14-20) in Übereinstimmung mit dem
ausgewählten Schneidprogramm montiert wurde.

2. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Codierung eine binäre Codierung ist und/oder
einen Strich-, Farb- oder Zahlencode umfasst und
insbesondere eine Information über die Bauteilnum-
mer des Bauteils (14-20) enthält.

3. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Codierung an einer Außenseite des Bauteils
(14-20) angebracht ist und/oder in einem mit dem
Bauteil (14-20) verbundenen RFID-Chip gespei-
chert ist.

4. Vorrichtung (10) nach einem der vorherigen Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Detektionsmittel (26) ein zentral an der Vorrich-
tung (10) angeordnetes Lesegerät oder mehrere,
insbesondere an den jeweiligen Einbauorten der
Bauteile (14-20) angeordnete Lesegeräte umfasst.

5. Vorrichtung (10) nach einem der vorherigen Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bauteile verschiedenartige Schneidmesser (14),
Schneidkanten (16), Produkthalter (18) und/oder
Produktniederhalter (20) umfassen.

6. Vorrichtung (10) nach einem der vorherigen Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein mit der Prozesssteuerung (22) verbundenes
Stellungs- bzw. Einstellungserfassungsmittel (30)
zur Erfassung der Stellung und/oder Einstellung
mindestens eines einstellbaren Bauteils (14-20) vor-
gesehen ist.

7. Vorrichtung (10) nach einem der vorherigen Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine mit der Prozesssteuerung (22) verbundene Pro-
duktvermessungseinrichtung (34) zur Ermittlung
schneidprozessrelevanter Produkteigenschaften
des Lebensmittelprodukts (12) vorgesehen ist.

8. Vorrichtung (10) nach einem der vorherigen Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine mit der Prozesssteuerung (22) verbundene Pro-
zessresultat-Überwachungseinrichtung (36), insbe-
sondere ein Kamerasystem, zur Überwachung des
Schneidprozessresultats vorgesehen ist.
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9. Vorrichtung (10) nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
durch das Schneidprogramm vorgegebene
Schneidparameter, insbesondere Stellungen und/
oder Einstellungen der in oder an der Vorrichtung
(10) montierbaren Bauteile (14-20), in Abhängigkeit
von den ermittelten schneidprozessrelevanten Pro-
dukteigenschaften und/oder in Abhängigkeit von
dem überwachten Schneidprozessresultat durch die
Prozesssteuerung (22) automatisch modifizierbar
sind.

10. Vorrichtung (10) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Produktvermessungseinrichtung (34) einen
Scanner, eine Lichtschranke, ein Kamerasystem, ei-
ne Waage und/oder ein Thermometer, z.B. ein In-
frarotthermometer, umfasst.

11. Vorrichtung (10) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Produkteigenschaften Querschnitt, Länge, Ge-
wicht und/oder Temperatur des Produkts (12) um-
fassen.

12. Vorrichtung (10) nach einem der vorherigen Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Ausgabemittel (28) vorgesehen ist, um eine Feh-
lermeldung anzuzeigen, wenn ein montiertes Bauteil
(14-20) nicht zur Verwendung mit dem ausgewähl-
ten Schneidprogramm vorgesehen ist, sich ein Bau-
teil (14-20) nicht in einer mit dem Schneidprogramm
übereinstimmenden Stellung befindet und/oder kei-
ne mit dem Schneidprogramm übereinstimmende
Einstellung aufweist, eine ermittelte Produkteigen-
schaft nicht mit einer durch das Schneidprogramm
erwarteten Produkteigenschaft übereinstimmt und/
oder ein überwachtes Prozessresultat nicht mit ei-
nem durch das Schneidprogramm erwarteten Pro-
zessresultat übereinstimmt.

13. Verfahren zum Aufschneiden eines Lebensmittel-
produkts (12) gemäß einem ausgewählten Schneid-
programm mittels einer Vorrichtung (10), insbeson-
dere nach einem der vorherigen Ansprüche, welche
mehrere in Abhängigkeit von dem ausgewählten
Schneidprogramm in oder an der Vorrichtung (10)
montierbare Bauteile (14-20) umfasst, die jeweils ei-
ne das Bauteil eindeutig identifizierende Codierung
aufweisen, wobei mittels eines Detektionsmittels
(26) die Codierung eines in oder an der Vorrichtung
(10) montierten Bauteils (14-20) detektiert wird und
aus der detektierten Codierung ermittelt wird, ob das
Bauteil (14-20) in Übereinstimmung mit dem ausge-
wählten Schneidprogramm montiert wurde.
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